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Einleitung

Gemessen an der zu den anderen Werkarten des § 2 I Nr. 1 - 7 UrhG existieren-
den Literatur und Rechtsprechung fällt der Anteil an Abhandlungen, die sich mit
Werken der Baukunst beschäftigen, eher gering aus. Dies erstaunt im Hinblick auf 
die hohe Anzahl an Bauten, die Jahr für Jahr errichtet, renoviert oder abgerissen
werden. Ein denkbarer Grund hierfür wäre – abgesehen von dem bei allen ande-
ren Werkarten ebenfalls gegebenem Risiko langer und kostspieliger Prozesse –
die übermächtige Verhandlungsposition des Bauherrn, der sich das urheber-
rechtliche Nutzungsrecht im Regelfall bereits bei Vertragsschluss einräumen lässt 
und dabei, teils aus Unkenntnis und teils in vollem Bewusstsein, die Grenze des
Zulässigen häufig überschreitet. Die einerseits bereits seit Jahren, vor allem von
Seiten der öffentlichen Hand, zu beobachtende Rückläufigkeit von Bauaufträgen
– nach den Erhebungen des Statistischen Bundesamts wurden in Deutschland im
Jahre 1999 immerhin 380.946 Baugenehmigungen für Hochbauvorhaben erteilt,
im Jahre 2000 waren es 329.059 und im Jahre 2001 nur noch 289.794 – sowie die 
ständig wachsende Anzahl an Architekten andererseits erzeugt gerade in der
Baubranche einen sehr starken Konkurrenzdruck. Diesem hält auf Dauer nur
derjenige stand, der Kunden wie etwa die öffentliche Hand oder beispielsweise
Bauträger an sich bindet und hierdurch, sowie über Weiterempfehlungen privater 
Investoren, immer wieder Folgeaufträge erhält ohne allzu viel Kosten- und
Zeitaufwand in Akquiseleistungen investieren zu müssen. Geradezu unklug wäre
es vor diesem Hintergrund, wenn der Architekt seine Vertragspartner, die in der
Regel nicht dazu bereit sind, in ihm den Schöpfer eines Werks der Baukunst oder 
gar eines Kulturgutes zu sehen und damit verbundene Einschränkungen ihrer
Verfügungsbefugnis hinzunehmen, durch die Anstrengung von Prozessen
verärgern und damit den Verlust etwaiger Folgeaufträge riskieren würde. Hinzu
kommt, dass die vertraglichen Regelungen für den Streitfall häufig die Anrufung
eines Schiedsgerichts vorsehen. Das bedeutet, die Parteien verständigen sich
bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses auf einen neutralen Dritten, der
Meinungsverschiedenheiten im Ernstfall schlichten und eine Entscheidung treffen 
soll. Eine auf diese Weise herbeigeführte Einigung der Parteien hat eher privaten
Charakter und bewirkt, dass viele solcher Streitigkeiten erst gar nicht vor den
staatlichen Instanzgerichten ausgetragen werden.
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Die vorliegende Abhandlung beschäftigt sich mit dem Werkbegriff bei Gebäuden. 
Die Wiederaufnahme der bereits in der präambelartigen Einleitung des § 1 UrhG 
enthaltenen Begriffe der Literatur, Wissenschaft und Kunst in den § 2 I UrhG
verdeutlicht, dass die in § 2 II UrhG als persönliche geistige Schöpfungen
definierten Werke nur innerhalb dieser Werkkategorien schutzfähig sind.
§ 2 I Nr. 1 - 7 UrhG enthält eine Aufzählung der wichtigsten Werkarten, auf die 
das Urheberrechtsgesetz anwendbar ist. Eine davon ist die der Werke der
bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst, § 2 I Nr. 4 UrhG.

Die Prüfung der Urheberrechtsschutzfähigkeit von Gebäuden muss daher in zwei
Schritten erfolgen. Im ersten wird untersucht, ob Gebäude den Werken des
§ 2 I Nr. 4 UrhG zugeordnet werden können. Sollte dies der Fall sein, wird im
zweiten Schritt die Frage geklärt, wann bei Gebäuden die Voraussetzungen einer 
persönlichen geistigen Schöpfung im Sinne von § 2 II UrhG erfüllt sind.




